
Landtag erhöht  
Parteienfinanzierung 
Die Grossparteien und FL haben sich durchgesetzt. Die 
DpL waren zwar dagegen, profitieren aber auch davon.  

Dass die Gesetzesinitiative 
durchkommt, war praktisch 
 gesetzt. Schliesslich wurde sie 
gemeinsam von VU, FBP und 
FL eingereicht und hatte damit 
eine deutliche Mehrheit. Nicht 
zugestimmt haben bei der 
Zweiten Lesung gestern die 
DpL-Fraktion und Thomas 
Vogt (VU), der eigentlich zum 
Kreis der Initianten gehört. Die 
drei Parteien argumentierten 
für die Erhöhung mit dem 
Teuerungsausgleich sowie ge-
stiegenen Anforderungen an 
die Parteien. Insbesondere die 
Öffentlichkeitsarbeit verursa-
che deutlich höhere Kosten.  

Die Gesetzesänderung soll 
per 1. Juli 2026 in Kraft treten. 
Konkret wird der Beitrag an die 
politischen Parteien von 
710 000 auf 900 000 Franken 
angepasst. Dieser Gesamtbe-
trag wird auf alle Parteien, die 
bei den letzten Landtagswahlen 
mindestens 3 Prozent der Stim-
men erreicht haben, nach ihren 
Wählerstimmen aufgeteilt. Zu-
dem erhält jede im Landtag 
vertretene Partei neu eine Pau-
schale von 110 000 Franken. 
Dieser Betrag wurde erst per 
2024 von 55 000 auf 80 000 
Franken erhöht, Grund war 
auch damals die Öffentlich-
keitsarbeit.  

«Das ist aus unserer Sicht 
unnötig und erhöht die Kosten 
für den Staatshaushalt um jähr-
lich 310 000 Franken», kriti-
sierte Thomas Rehak (DpL) 
ges tern. Die Grossparteien hät-
ten diese Mittel angesichts ihrer 
Spendeneinnahmen nicht nö-
tig. Die Initianten halten hinge-
gen sowohl Zeitpunkt als auch 
Höhe für vertretbar. Spenden-
einnahmen seien sehr volatil. 
Zudem reduziere die Parteien-
finanzierung gerade die Abhän-
gigkeit von privaten Geldge-
bern. Auf mehr Transparenz bei 
Spenden haben die Initianten 
bewusst verzichtet, um die Vor-
lage einfach zu halten. Nun wol-
len die DpL mittels Geset -
zesini tiative erreichen, dass 
 Spen den ab 10 000 Franken of-
fengelegt werden müssen. (df) 

Tabakverbot bis 18 Jahre kommt im Juli 
Der Landtag erhöht die Altersgrenze für Tabakprodukte im Sinne des Jugendschutzes  
von 16 auf 18 Jahre. Das Verbot tritt voraussichtlich im Juli in Kraft. 

Liechtenstein folgt damit der 
rechtlichen Situation in den 
Nachbarländern Schweiz und 
Österreich. Verboten sind neu 
sowohl die Abgabe als auch der 
Besitz und der Konsum für Kin-
der und Jugendliche unter  
18 Jahren. Die Gesetzesände-
rung tritt voraussichtlich im Juli 
in Kraft, sofern dagegen kein 
Referendum ergriffen wird.  

Das ist angesichts des brei-
ten Konsens unwahrscheinlich. 
Die Stärkung des Jugendschut-
zes war nicht nur im Landtag 
unbestritten, sondern wurde 
auch von den Jugendlichen 
selbst mehrheitlich befürwor-
tet, wie eine eigens durchge-
führte Umfrage unter Schüle-
rinnen und Schülern zeigte. Die 
Beteiligung der Jugend wurde 
von einigen Abgeordneten 
während der Ersten Lesung be-
sonders positiv hervorgehoben. 

Wer beim Rauchen erwischt 
wird, begeht keine Straftat 
Die Jugendlichen unter 18, die 
bisher legal rauchen oder 
 «vapen» durften, geraten nun 
jedoch in ein Dilemma. Die 
 Abgeordneten fürchteten, dass 
diese auf den Schwarzmarkt 
ausweichen und in die Illegali-
tät getrieben würden. Tatsäch-
lich werde dies eine der gröss-

ten Herausforderungen in der 
Praxis, meinte Gesellschafts-
minister Emanuel Schädler im 
September. Wie dies in der 
 Praxis umgesetzt werde, müsse 
noch näher abgeklärt werden. 
Kindern und Jugendlichen 
selbst drohen aber keine straf-
rechtlichen Konsequenzen, 
wenn sie dennoch beim Rau-
chen erwischt werden. Das Ge-
setz sieht in einem solchen Fall 

pädagogische Massnahmen 
vor, «im Sinne von helfen statt 
strafen». Anders sieht dies für 
jene aus, die Tabakwaren an Ju-
gendliche verkaufen oder wei-
tergeben. Diesen Erwachsenen 
drohen Geldbussen. 

Strengerer Massstab auch 
bei alternativen Produkten  
Längst existieren neben der 
klassischen Zigarette eine Viel-

zahl an Alternativprodukten, 
die teils als «weniger schäd-
lich» beworben werden. Zeit-
gleich zur Anhebung der Alters-
grenze wird deshalb auch die 
Begriffsdefinition von Tabak-
produkten, elektronischen Zi-
garetten und gleichartigen 
 Produkten ausgeweitet. Dies 
geschieht mittels einer Abände-
rung des Tabakpräventionsge-
setzes. Beide Vorlagen wurden 
am Freitag im Landtag in Zwei-
ter Lesung gemeinsam behan-
delt, damit diese gleichzeitig in 
Kraft treten. Für Jugendliche 
verboten sind damit neu auch 
E-Zigaretten, Tabakerhitzer 
oder Nikotinprodukte zum ora-
len Gebrauch wie Snus oder 
Pouches. 

Die Gesetzesänderung 
bringt zudem mehr Schutz vor 
Passivrauch mit sich. Das 
bisher geltende Rauchverbot  
in geschlossenen öffentlichen 
Räumen und gewissen Gastro-
nomiebetrieben umfasst damit 
nicht nur Zigaretten, sondern 
auch E-Zigaretten, Tabakerhit-
zer oder Kräuterzigaretten. 
Auch das Werbe- und Sponso-
ringverbot wird entsprechend 
auf die neuen Produktkatego-
rien ausgeweitet. 
 
Daniela Fritz

Künftig gilt auch in Liechtenstein ein Tabakverbot für Jugendliche 

unter 18 Jahren. Bild: iStock

Landesbibliothek «auf tönernen Füssen»?  
Die Regierung stellte sich den Fragen der aufgebrachten Abgeordneten, blieb jedoch viele Antworten schuldig. 

David Sele 
 
Nachdem der damalige Land -
tag im Juni 2024 einen Ergän-
zungskredit für den Umbau des 
Post- und Verwaltungsgebäudes 
in Vaduz zur neuen Landes -
bibliothek abgelehnt hatte, or-
ganisierte die damalige Regie-
rung die fehlenden Millionen 
bei der Gemeinde Vaduz und 
privaten Spendern. Die Ent-
scheidung der neuen Regie -
rung, den Landtag nun nicht 
formell über die Annahme die-
ser Schenkungen abstimmen zu 
lassen, sorgte bereits im Vorfeld 
für Kritik aus allen politischen 
Lagern. Gestern war die Regie-
rung nun gefordert, sich vor 
dem Landtag zu erklären, liess 
diese Gelegenheit aber weitge-
hend ungenutzt.  

Oehry erklärt Kehrtwende: 
Wurde er überstimmt? 
Die Chronologie des Regie-
rungshandelns gleicht einem 
Zickzackkurs. Noch im Februar 
2025 versicherte die damalige 
Infrastrukturministerin Gra-
ziella Marok-Wachter im Vor-
feld der Abstimmung in Vaduz, 
dass der Landtag das letzte 
Wort haben werde. Dies hatte 
die alte Regierung sogar 
formell beschlossen. Auch ihr 
Nachfolger Daniel Oehry stellte 
im Mai 2025 einen Beschluss in 
Aussicht – auch gegenüber der 
Geschäftsprüfungskommission, 
wie Marion Kindle-Kühnis 
(DpL) gestern im Landtag be-
richtete. Im Sommer 2025 ka-

men in der Regierung jedoch 
plötzlich Zweifel auf, die sie 
veranlassten, ein Gutachten 
einzuholen. Auf die Frage von 
Sandra Fausch (Freie Liste), 
woher diese Zweifel kamen, 
blieb die Regierung eine inhalt-
liche Antwort schuldig. 

Im März 2026 stellte Infra-
strukturminister Oehry in der  
Beantwortung einer Kleinen 
Anfrage aber noch einen for-
mellen Finanzbeschluss in Aus-
sicht. Oehrys Erklärung gestern 
im Landtag für die plötzliche 
Kehrtwende: Er habe im März 

lediglich eine Option skizziert, 
am Ende habe die Gesamt -
regierung entschieden.  

Eine Verordnung, ein  
Gutachten, aber kein Gesetz 
Juristisch stützt sich die Regie-
rung auf die Finanzhaushalts-
verordnung, wo der Regierung 
die Annahme von Schenkungen 
explizit erlaubt wird. Thomas 
Rehak (DpL) und weitere Abge-
ordnete wiesen in der Debatte 
jedoch darauf hin, dass diese 
Verordnungskompetenz im 
über geordneten Finanzhaus-

haltsgesetz gar keine rechtliche 
Basis findet. Das Beharren der 
Abgeordneten auf das Legali-
tätsprinzip zwang Regierungs-
chefin Brigitte Haas im Verlauf 
der Diskussion schliesslich zu ei-
nem Eingeständnis: Man habe 
«allenfalls eine Lücke, wenn es 
darum geht, wie mit Schenkun-
gen umzugehen ist». Sie kündig-
te an, dass man sich in absehba-
rer Zeit um eine Überprüfung 
des Gesetzes kümmern werde.  

Fragen, wie im konkreten 
Fall nun rechtskonform vorge-
gangen wird, blieben trotzdem 

offen. Ignoriert wurde etwa der 
Einwand von Sandra Fausch 
(Freie Liste) bezüglich Zweck-
bindung der Schenkungen. Der 
Landtag hatte Zweckbindungen 
im Finanzhaushalt auf aus-
drücklichen Wunsch der Regie-
rung einst abgeschafft. Nun 
nimmt die Regierung jedoch 
zweckgebundene Spenden an. 
Darauf zielte auch die Frage von 
Thomas Rehak ab: Er wollte 
wissen, auf welches Konto in  
der Staatsbuchhaltung die ge-
schenkten Millionen gebucht 
werden und wer auf welcher 
rechtlichen Basis darauf zugrei-
fen darf. Eine Antwort darauf 
gab die Regierung nicht.  

Und was, wenn es den 
Landtag doch noch braucht?  
In der Landtagsdebatte sprach 
sich eine deutliche Mehrheit 
der Votanten für die Um -
setzung des Bibliotheksprojekts 
aus. Ein Landtagsbeschluss zur 
Annahme der Schenkungen 
wäre somit ohne Murren durch-
gegangen. Vor allem aber hätte 
sich die Regierung für das wei-
tere Vorgehen abgesichert, wie 
etwa Manuela Haldner-Schier-
scher (Freie Liste) betonte. 
 Regierungschefin Brigitte Haas 
hielt entgegen, dass die Regie-
rung ihre Verantwortung ge-
mäss Gutachten nicht an den 
Landtag übertragen dürfe. Ent-
sprechend bat Haas darum, das 
«Kompetenzgerangel» im Sin-
ne des Projekts zu unterlassen. 
Einzelne Abgeordnete teilten 
diese Sicht. Marion Kindle-

Kühnis (DpL) sah in dem «Ge-
rangel» jedoch vielmehr einen 
gefährlichen Präzedenzfall. Die 
Regierung sei nach dem klaren 
Nein des Landtages im Jahr 
2024 eigenmächtig auf Sponso-
rensuche gegangen. Demnach 
könnten unliebsame Landtags-
beschlüsse künftig einfach um-
gangen und die Volksver tretung 
faktisch entmachtet werden: 
«Wenn das Schule macht, 
braucht es uns nicht mehr.» 

Und was, wenn die Regie-
rung den Landtag in Sachen 
Landesbibliothek doch noch 
einmal «brauchen» sollte? 
 Manuela Haldner-Schierscher 
wollte wissen, was geschieht, 
falls das nun vorhandene Geld 
entgegen der aktuellen Ein-
schätzung doch nicht ausrei-
chen sollte. In einem solchen 
Fall würde die Regierung wie-
derum einen Ergänzungskredit 
beim Landtag beantragen, 
räumte Infrastrukturminister 
Daniel Oehry ein. «Aber dazu 
darf es nicht kommen, denn ich 
weiss, was ich dann von Ihnen 
zu hören bekomme», so der 
 Minister.  

Tatsächlich scheint die 
 Regierung den Umbau des  
50 Jahre alten Bestandsgebäu-
des nun ohne Netz und doppel-
ten Boden meistern zu müssen. 
Auf Nachfrage von Rehak zum 
Detaillierungsgrad der Bau -
kostenschätzung führte Infra-
strukturminister Oehry aus, 
dass die Kostengenauigkeit ak-
tuell bei plus/minus 15 Prozent 
liege. 

Sieht das Legalitätsprinzip durch die Regierung verletzt: Thomas Rehak (DpL). Bild: Daniel Schwendener
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